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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §13 Abs8 idF 1998/I/158;

Rechtssatz

Die vorliegende die Verbauung des Oberleitenbacherls während der Bauphase betre:ende Antragsänderung stellt

eine gemäß § 13 Abs. 8 AVG i.d.F. der Novelle BGBl. I Nr. 158/1998 zulässige Abänderung des Antrages dar. Nach der

Stellungnahme des geotechnischen Sachverständigen, sah die Abänderung des Verbauungsprojektes des

Oberleitenbacherls im Wesentlichen vor, dass die Verbauung des Baches während der Bauphase an Stelle eines PVC-

Rohres mit einem Betonrohr DN 800 erfolgen sollte. Nach Ansicht des geotechnischen Sachverständigen stellte die

nunmehr vorgesehene Verbauung eine Verbesserung dar, da durch den größeren Rohrquerschnitt wesentlich mehr

Wasser abgeleitet werden könne und die Verklausungsgefahr minimiert werde. Die ÜberCutung und damit

Gefährdung der Baugrubensicherung werde daher noch unwahrscheinlicher.
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